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Alle Angaben in dieser Stellungnahme entsprechen unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen und sollen  
nur als unverbindliche Hinweise dienen. Es entbindet unsere Kunden nicht von der Verantwortung, das Produkt  
auf die Brauchbarkeit für die angestrebte Anwendung zu überprüfen. 
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- ARX G 16 - 235 Green/UV/AO 
 
 
 
 
 
Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass  
 
 

 Halogene (Chlor, Fluor, Brom, Iod) 
 
 
kein/-e Rezepturbestandteil/-e ist/sind und während der Herstellung des/-r og. Produkte/-s nicht „absichtlich 
eingebracht“(*) wird/werden.  
 
Die Abwesenheit der oben genannten Substanz/-en ist nicht mittels einer chemischen Untersuchung geprüft 
worden. 
 
 
Dieses Dokument ist bis zur nächsten relevanten rechtlichen-und / oder regulatorischen Änderung mit maximal 
18 Monaten ab dem Datum der Ausstellung der Erklärung gültig. 
 
 
 
 
 
Marco Romeo   
Produktsicherheit - techn./regulatorische Dokumentation 
Product Safety – techn./regulatory Documentation 
 
 
 
 
 
(*) “Absichtlich eingebracht” soll heißen: absichtlich verwandt in der Rezeptur eines Materials oder einer Komponente, in der die 
dauerhafte Anwesenheit im Endprodukt erwünscht ist, um spezielle Charaktereigenschaften, bestimmtes Aussehen oder 
Qualitätsmerkmale zu erzielen. 


